
 

 

 

 

Herrn  

Oberbürgermeister 

Reinhard Buchhorn 

Friedrich-Ebert-Platz 1 

 

51373 Leverkusen          

 

 

29.Januar 2015 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

bitte setzen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung der zuständigen Gremien des Rates. 
 

1. Die Stadt Leverkusen will die medizinische Regelversorgung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen 

verbessern und deren Krankenbehandlung auf eine gesetzliche Krankenversicherung übertragen. Hierbei 

erhalten Leistungsberechtigte nach §§ 4 und 6 AsylbLG eine Krankenversicherten-Chipkarte der gesetzli-

chen Krankenversicherung. 

 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, Verhandlungen mit den gesetzlichen Krankenkassen aufzunehmen um 

eine entsprechende Vereinbarung auf Grundlage des § 264 Absatz 1 SGB V zu treffen. 

 

3. Die Verwaltung prüft, ob gemeinsam mit den entsprechenden Akteuren aus Gesundheitshilfe und 

Flüchtlingsarbeit die gesundheitliche Versorgung von Flüchtlingen, Asylsuchenden und Menschen ohne 

Papiere in Anlehnung an das „Bremer Modell“ für Leverkusen weiter entwickelt und ein entsprechendes 

Gesundheitsprogramm erarbeitet werden kann. 

 

4. Der Runde Tisch/Gesundheitskonferenz wird gebeten zu prüfen, ob über die bislang vereinbarten The-

menschwerpunkte hinaus das Thema gesundheitliche Versorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden in 

Leverkusen mit bearbeitet werden kann und hierbei auch die hieran beteiligten Akteure aus dem Gesund-

heitswesen und die örtlichen Flüchtlingsorganisationen eingebunden werden können. 
 

Begründung: 

 

Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG, also Personen, die länger als 48 Monate in Deutschland und im Leis-

tungsbezug sind, können bereits jetzt mit der Chip-Karte einer gesetzlichen Krankenkasse einen Arzt/eine Ärztin 

ihrer Wahl aufsuchen. Für alle anderen Flüchtlinge ist das AsylbLG gerade bezogen auf die gesundheitliche Ver-

sorgung problematisch. Zum einen ist der Zugang zum Gesundheitssystem durch die Beantragung der medizini-

schen Leistungen beim Sozialamt erschwert, zum anderen ist der Leistungsumfang nach §§ 4 und 6 AsylbLG 

erheblich eingeschränkt. Die im AsylbLG vorgesehenen Leistungseinschränkungen sind in der Praxis oft umstrit-

ten und führen nicht selten zu zeitlichen Verzögerungen der Behandlung zu Lasten der Patienten. 

Gemäß § 264 Abs. 1 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kos-

tenerstattung) können bereits jetzt die kreisfreien Städte und Kreise die Krankenbehandlung für Flüchtlinge, 

Asylbewerber/-innen und Geduldete auf die Krankenkassen übertragen. Die Stadt Münster hat bereits diesen Weg 

eingeschlagen, Köln prüft ebenso eine Einführung. 

Durch die Ausstattung mit KV-Karten könnten Flüchtlinge und Asylsuchende Gesundheitsleistungen in Anspruch 

nehmen, ohne in jedem Fall eine Bewilligung der zuständigen Dienststellen einholen zu müssen. Dies bedeutet 
einen gleichberechtigten Zugang zu gesundheitlichen Leistungen bei Ärzten/Ärztinnen, in Krankenhäusern und 

bei sonstigen Leistungserbringern und -erbringerinnen wie bei den anderen Versicherten der gesetzlichen Kran-

kenversicherung auch. 



Dieses Verfahren würde die Gesundheitsversorgung deutlich verbessern und auch zur „Normalität“ im Alltag der 

Betroffenen bei der Inanspruchnahme der Leistungen im Gesundheitswesen beitragen. Der zusätzliche Weg über 

das Sozialamt entfällt.   

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Bündnis 90/ Die Grünen                                       CDU                                           Opladen plus  

 

gez. Stefan Baake 

 


